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Beste-Kultur e.V. Der Vorstand Beschlussfassung vom 04.06.2024 

Beitrittserklärung Kulturverein Beste-Kultur e.V. 

 

Hiermit erkläre ich ab dem ______/______/__________ meinen Beitritt als Mitglied im Kulturverein 
Beste-Kultur e. V.  

Beste-Kultur e.V. 
Vorstand 
Wiesenstraße 23A 
23843 Rümpel 
Tel.: 0176 53811549 
www.beste-kultur.de 
 

Name Mitglied:   __________________________________________________   

Geburtsdatum:   __________________________________________________ 

Anschrift:   __________________________________________________  

PLZ, Wohnort:  __________________________________________________  

Telefonnummer:  __________________________________________________ 

Mobiltelefon:   __________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  __________________________________________________ 

 

Im eigenen Haushalt mitlebende Kinder sind bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres als 
Familienmitglied inbegriffen.  

Name Kind:   ______________________________________________________ 

Geburtsdatum:   _________________________  

Name Kind:   ______________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________  

Name Kind:   ______________________________________________________ 

Geburtsdatum:   _________________________  

Name Kind:   ______________________________________________________  

Geburtsdatum:   _________________________ 

 

 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt 
laut Gründungsprotokoll vom 04.06.2024 15,00 (Fünfzehn Euro) €. 

 

 

_____________________  _______________________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzlichen Vertreter/s)  
 

 

 

http://www.beste-kultur.de/
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Beste-Kultur e.V. Der Vorstand Beschlussfassung vom 04.06.2024 

Einwilligung zur Datenspeicherung 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange 
gespeichert, wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben.  

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten 
werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.  

Für die Inanspruchnahme weiterer Betroffenenrechte erreiche ich den Vorstand unter 
datenschutz@beste-kultur.de.  

Dies gilt ebenso für die Daten meiner durch meine Mitgliedschaft zugehörigen Kinder.  

Ich willige ein, dass diese nach Vollendung des 15. Lebensjahres zwecks Anfrage einer persönlichen 
Mitgliedschaft durch den Verein kontaktiert werden dürfen.  

 

_____________________  _________________________________________________  
Ort, Datum   Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzlichen Vertreter/s) 
 

 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE 98ZZZ00002743984  

Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer): Diese wird nach positivem Entscheid über den Antrag 
übermittelt.  

Ich ermächtige den Verein Kulturverein Beste-Kultur e. V., Zahlungen wiederkehrend von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Der Mitgliedsbeitrag wird nach Eintritt als Jahresbeitrag fällig. 

________________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 

________________________________________  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 

IBAN: DE__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  

 
_____________________  ______________________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift des Kontoinhabers  
 
 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
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Beste-Kultur e.V. Der Vorstand Beschlussfassung vom 04.06.2024 

Beitragsordnung  

 

Beitragsordnung für den Kulturverein Beste-Kultur e.V. 

Aufgrund § 9 ihrer Satzung hat die Gründerversammlung des Kulturvereins Beste-Kultur e.V. am 
04.06.2024 die folgende Beitragsordnung beschlossen.  

Um die satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen zu können, ist der Verein darauf angewiesen, dass alle 
Mitglieder Ihren Beitragsverpflichtungen, wie in dieser Beitragsordnung bestimmt, nachkommen.  

Die Beitragsordnung wird auf den in der Satzung, § 8, vorgegebenen Wegen veröffentlicht.  

Mit der Veröffentlichung tritt die Beitragsordnung in Kraft. Kommt es zu Änderungen der 
Beitragsordnung wird analog verfahren.  

Ab Veröffentlichung der Satzung wird diese jedem neuen Mitglied mit der Beitrittserklärung 
ausgehändigt. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung und für jedes Mitglied verbindlich.  

Die Mitgliedersammlung hat die Höhe des Jahresbeitrags in der Anlage 1 zu dieser Beitragssatzung 
für die verschiedenen Beitragsgruppen festgelegt.  

Die Beitragsgruppen sind ebenfalls in der Anlage 1 zu dieser Beitragssatzung festgelegt.  

Bei Eintritt in den Verein gilt ein anteiliger Jahresbeitrag von einem Zwölftel für jeden angefangenen 
Monat.  

Die Beitragssätze gelten zunächst bis zum 31.12. und danach jeweils für ein ganzes Jahr. Fasst die 
Mitgliederversammlung keine Änderungsbeschlüsse, verlängert sich die Gültigkeit für weitere 12 
Monate. Der Vorstand kann diese Regelung bei Notwendigkeit im Ausnahmefall ändern.  

Die Beiträge werden jährlich Anfang Januar, April, Juli und Oktober im Voraus eingezogen. Ist ein 
Mitglied nicht in der Lage den Beitrag zu zahlen oder nicht in voller Höhe zu zahlen, kann es einen 
Antrag auf Änderung der Modalitäten stellen.  

Der Antrag muss schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand erfolgen. Der 
geschäftsführende Vorstand entscheidet über den Antrag. Er kann vom Mitglied Nachweise über die 
Gründe des Antrags verlangen.  

Der geschäftsführende Vorstand kann die Beitragszahlung stunden, den Jahresbeitrag einmalig 
reduzieren oder einmalig aussetzen.  

Die Mitglieder müssen Änderungen der Anschrift oder der Konten-Daten unverzüglich der 
Geschäftsstelle mitteilen. Entstehen dem Verein durch nicht gemeldete Daten Kosten, sind diese vom 
verursachenden Mitglied zu tragen.  

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Quartalsende möglich. Der Austritt muss spätestens einen 
Monat vorher schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle erklärt werden. Bei Nichteinhalten der 
Kündigungsfrist verlängert sich die Mitgliedschaft um ein Quartal. Überzahlte Beiträge werden nach 
der Kündigung dem Mitglied zurücküberwiesen. 

Die Beiträge sind auf das Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Die Bankverbindung lautet:  

Sparkasse Holstein, BIC: NOLADE21HOL und IBAN: DE42 2135 2240 0186 4051 71  

Die Mitglieder können dem Verein für den Beitragseinzug ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, das 
vom Mitglied jederzeit widerrufen werden kann.  

Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln.  

Der Mitgliedsbeitrag enthält keine Kurs- oder Veranstaltungsbeiträge oder ähnliche Gebühren. 
Etwaige hierfür anfallenden Gebühren werden vor Beginn der Maßnahme / Veranstaltung 
bekanntgegeben.  

 

 



Seite 4 von 4 
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Anlage 1 zur Beitragsordnung für den Kulturverein Beste-Kultur e.V. 

 

Auf der Gründerversammlung vom 04.06.2024 wurden der folgende Beitragssatz festgelegt:  

Jahresbeitrag Vereinsmitglied (ab dem vollendetem 15. Lebensjahr) 15,00 € (fünfzehn Euro) 

Im eigenen Haushalt mitlebende Kinder sind bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres als 
Familienmitglied inbegriffen.  

Die Mitglieder erhalten vom Verein eine Rechnung über den jährlich fälligen Beitrag. Soweit möglich, 
wird die Rechnung elektronisch zugestellt.  

Die Beiträge müssen binnen einer Woche nach Erhalt der Rechnung auf das in der Rechnung 
angegebene Vereinskonto überwiesen werden.  

Soweit eine SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, hat das Mitglied sicherzustellen, dass das 
entsprechende Konto eine ausreichende Deckung für den Beitragseinzug besteht.  

Sollten die Beiträge nicht zeitgerecht bezahlt werden, ist der Verein berechtigt folgende Bearbeitungs- 
beziehungsweise Mahngebühren zusätzlich zum zu zahlenden Beitrag zu verlangen. Bearbeitungs- 
und Mahngebühren werden automatisch mit den Beitragszahlungen, für die sie erhoben wurden, fällig. 

 

Bearbeitungsgebühren  

 Bearbeitungsgebühren Mahngebühren 

Zahlungserinnerung 0,00 € 0,00 € 

1. Mahnung 3,00 € 0,00 € 

2. Mahnung 5,00 € 3,00 € 

3. Mahnung 5,00 € 5,00 € 

 

Nach dem in der 3. Mahnung genannten letzten Zahlungstermin wird der Verein eine 
Zwangsvollstreckung durchführen lassen.  

Wurde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt und weist das Konto keine entsprechende Deckung auf, 
wird der Beitragseinzug vom Verein eingestellt und das obige Verfahren analog durchgeführt. Es 
gelten dabei die gleichen Bearbeitungsgebühren und Mahngebühren.  

Diese Anlage ist Bestandteil der Beitragsordnung des Kulturvereins Beste-Kultur, die am 04.06.2024 
in 23843 Rümpel beschlossen wurde.  


